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 Veröffentlicht am 01.09.1982

Norm

GmbHG §89 Abs2

Rechtssatz

Wenn der Liquidator nicht das Vertrauen der Minderheit genießt, ist dies kein wichtiger Grund für die Abberufung des

bisherigen bzw die Bestellung eines zweiten Liquidators; die im Gesetz vorgesehenen Minderheitsrechte lassen sich

nicht dadurch erweitern, daß ohne triftige Gründe ein zweiter Liquidator bestellt wird (NZ 1961,184). Ein wichtiger

Grund liegt jedoch vor, wenn zwischen dem Liquidator und der in Liquidation be>ndlichen Gesellschaft ein

Interessenkollision besteht.
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